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Die HYUNDAI-Garantie auf einen Blick

4.	 Lackgarantie:
	 60 Monate ohne Kilometerbegrenzung, für Taxi und Miet-

wagen 36 Monate bis zu einer Fahrleistung von 100‘000 
km, gerechnet ab Datum der Erstauslieferung bzw. der 
Erstzulassung, je nachdem was zuerst eintritt.

5.	 Garantie für die Batterie (Erstauslieferung):
	 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung, für Taxi und Miet-

wagen 24 Monate bis zu einer Fahrleistung von 40‘000 
km, gerechnet ab Datum der Erstauslieferung bzw. der 
Erstzulassung, je nachdem was zuerst eintritt.

6.	 Garantie für serienmässiges Car-Audio-Gerät (inkl.
Navigation bzw. Multimedia) falls vorhanden:

	 36 Monate, gerechnet ab Datum der Erstauslieferung 
bzw. der Erstzulassung, je nachdem was zuerst eintritt.
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Lackgarantie

Die HYUNDAI-Garantie für die von der Hyundai Suisse in der 
Schweiz und Fürstentum Lichtenstein verkauften Neufahrzeuge 
setzt sich wie folgt zusammen:

1.	 Fahrzeuggarantie:
	 60 Monate ohne Kilometerbegrenzung, für Taxi oder Miet-

wagen 36 Monate bis zu einer Fahrleistung von 100'000 
km, gerechnet ab Datum der Erstauslieferung bzw. der 
Erstzulassung, je nachdem was zuerst eintritt.

2.	 HYUNDAI-Originalteilegarantie:
	 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung, für Taxi oder Miet-

wagen 24 Monate bis zu einer Fahrleistung von 40’000km, 
je nachdem was zuerst eintritt, gerechnet ab Datum des 
Ersatzteilverkaufes bzw. Datum des Einbaus durch den au-
torisierten HYUNDAI-Vertreter.

3.	 Garantie gegen Durchrostung:
	 144 Monate ohne Kilometerbegrenzung, gerechnet ab Da-

tum der Erstauslieferung bzw. der Erstzulassung, je nach-
dem was zuerst eintritt.


